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Beschlussvorlage 

 

 

zur Behandlung im: Gemeinderat 

  

Vorberatung im: ----- 

  

  

 

Betreff: Schulessen - Geschwister-Scholl-Schule 

  

Bezug: Vorlage 202c 

Vorlagen 61d/2010, 61e/2010, 901i/2010, 202a/2011, 202b/2011 

Anlagen:  Bezeichnung:  

 

Beschlussantrag:  

 

1. Der Verein der Freunde der Geschwister-Scholl-Schule e.V. erhält für die Zubereitung und Ausga-

be des Schulessens an der Geschwister-Scholl-Schule einen Zuschuss in Höhe von 15.000 € pro 

Jahr. Eine Einzelförderung der ausgegebenen Essen entfällt. 

2. Diese Regelung gilt so lange, bis die Essensausgabe an der Geschwister-Scholl-Schule über ein 

bargeldloses Zahlungssystem verfügt. 

 

Finanzielle Auswirkungen  Jahr: 2011 Folgej.: 

Investitionskosten: € € € 

bei HHStelle veranschlagt:    

Aufwand jährlich € 4.500 € 15.000 € 

 

Ziel:  

 

Sicherstellung der Essensversorgung an der Geschwister-Scholl-Schule 

 

 

Begründung:  

 

1. Anlass  

 

Mit Vorlage 202c/2011 hat die Verwaltung über die Essensversorgung an der Geschwister-

Scholl-Schule berichtet.    
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2. Sachstand 

 

An der Geschwister-Scholl-Schule kann aufgrund des Barzahlungssystem bei der Ausgabe 

der Essen bei der Abrechnung nicht differenziert werden zwischen Tübinger und Nicht-

Tübinger Schülerinnen und Schüler. Die Verwaltung hat mit Vorlage 202c/2011 ausführlich 

darüber berichtet.  

 

Mittlerweile liegt auch ein Antrag des Vereins der Freunde der Geschwister-Scholl-Schule 

Tübingen e.V. vom 14.09.2011 vor. Mit dem Schreiben beantragt der Förderverein, die Men-

sa an der Geschwister-Scholl-Schule aus der Reduzierung der Förderung auszunehmen, da 

sonst die Finanzierung des Betriebs der Mensa durch den Förderverein gefährdet wäre.   

 

3. Vorschlag der Verwaltung 

 

Die Verwaltung schlägt vor, dem Verein der Freunde der Geschwister-Scholl-Schule Tübin-

gen e. V.  für die Ausgabe des Schulessens einen Zuschuss in Höhe von  15.000 € pro Jahr 

zu gewähren. 

 

Die Regelung soll so lange gelten, bis die Essensausgabe an der Geschwister-Scholl-Schule 

über ein bargeldloses Zahlungssystem verfügt.   

 

 

4. Lösungsvarianten 

 

Eine weitere Möglichkeit wäre, den Subventionsbetrag pauschal um den wegfallenden Betrag 

für auswärtige Schülerinnen und Schülern zu reduzieren. Die Geschwister-Scholl-Schule hat 

29% auswärtige Schülerinnen und Schüler. Diese Regelung würde die Essenssubvention für 

die Geschwister-Scholl-Schule um 4.400 Euro pro Jahr auf ca. 10.600 Euro verringern.   

 

5. Finanzielle Auswirkungen 

 

An den Förderverein der Geschwister-Scholl-Schule Tübingen e.V. wurde bis Juli 2011 be-

reits ein Betrag von 10.500 € ausbezahlt auf der Basis der bisherigen Regelung für das 

Schuljahr 2010/2011 (Januar bis Juli 2011). Für das Jahr 2011 würde der Verein damit noch 

4.500 € als Zuschuss erhalten für die Monate September bis Dezember 2011. Die Mittel sind 

unter HH.Stelle 1.2913.5711.000 im Haushalt 2011 veranschlagt. 

 

Für das Jahr 2012 wird unter der Haushaltsstelle 1.2913.7000.000 ein Zuschuss in Höhe von 

15.000 veranschlagt. In der Einzelförderung pro ausgegebenem Essen auf Haushaltsstelle 

1.2913.5711 würde dann die Förderung der Geschwister-Scholl-Schule entfallen.   

 

6. Anlagen 

 

Schreiben des Vereines der Freunde der Geschwister-Scholl-Schule. 






